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„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz).
„Die Evangelische Jugend tritt entschieden dafür ein, Mädchen und Jungen vor Gefahren jeder Art zu schützen.“ (Verhalten Verhaltenskodex der EJHN)
Kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bietet geschützte Räume. Dort sollen Kinder und Jugendliche ihre Begabungen entfalten können. Sie sollen sich angenommen wissen und sich wohl und sicher fühlen. 
Sexueller Missbrauch und Gewalt verletzt die Würde des Menschen. Das evangelische Dekanat Vorderer Odenwald will sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche in der kirchlichen Arbeit vor Grenzverletzungen, Übergriffen und Misshandlungen geschützt sind. 
Das körperliche, seelische und geistige Wohl steht in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Dekanat Vorderer Odenwald an erster Stelle. Daher wird Gewalt und Missbrauch nicht toleriert oder darüber hinweg gesehen. 
Haupt -, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen Kinder und Jugendliche in verschiedenen Bereichen und arbeiten mit ihnen zusammen. Die jungen Menschen sind uns anvertraut. Damit tragen wir für sie eine große Verantwortung. 
Das Präventions- und Schutzkonzept zum Kindeswohl gilt für alle Haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen kinder- und jugendnahen Arbeitsfeldern des evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. Kirchenvorstände, Mitarbeitende und Gemeinden werden für die Probleme des Missbrauchs und der Gewalt gegenüber von Kindern und Jugendlichen sensibilisiert und unternehmen auf verschiedenen Ebenen vorbeugende Maßnahmen. 
Ziel ist es, Kinder und Jugendliche sprachfähig zu machen und in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu stärken. Wir wollen dazu beitragen, dass sich Kinder und Jugendliche ermutigt fühlen, sich für ihre Bedürfnisse einzusetzen und sich Unterstützung zu suchen, wenn sie Hilfe brauchen. 

Prävention:
Eine wesentliche Aufgabe liegt in der Prävention, um zu erschweren dass es überhaupt zu Übergriffen und Grenzverletzungen kommt. 
Zur Prävention gehören Information, Schulung und Sensibilisierung von ehrenamtlichen, neben-, und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Um dies zu gewährleisten, finden Schulungen zum Thema Kindeswohl mindestens einmal im Jahr in den Nachbarschaftsbereichen des Dekanats statt. Bei Bedarf werden zusätzliche Schulungstermine angeboten. Diese Schulungen werden von einem der beiden Dekanatsjugendreferenten koordiniert und den Gemeinden und Mitarbeiter/innen rechtzeitig bekannt gemacht. Die Gemeindepädagoginnen in den Nachbarschaftsbereichen führen in der Regel diese Schulungen durch. 
Im Rahmen der Juleica-Schulungen ist die Beschäftigung mit dem Thema Kindeswohl verbindlicher Bestandteil. 
Alle Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verpflichten sich den Verhaltenskodex zur Verhinderung von Gewalt der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau anzunehmen und die Selbstverpflichtungserklärung als Ehrenkodex zu unterschreiben und durch ihr Handeln umzusetzen, nachdem sie diesbezüglich informiert und geschult wurden. 
Ein erweitertes Führungszeugnis wird von allen Personen benötigt, die Kinder und Jugendliche regelmäßig betreuen, bei Gruppenstunden, Projekten und Freizeiten. 
Mit den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Odenwaldkreis sind verbindliche Vereinbarung zum Kinder- und Jugendschutz getroffen worden. 
Aufgabe des Dekanats ist es ein Kriseninterventionsplan zu erstellen (KSchutzVO, § 1(4)) und ein Krisenteam zu bilden, dem folgende Personen angehören:
· Dekan bzw. Stellvertreter oder Stellvertreterin
· Präsens oder ein benannter Stellvertreter oder Stellvertreterin
· Vertreter des Anstellungsträgers (dienstaufsichtsführende Personen)
· Externe Fachkraft (Kinderschutzbund in Darmstadt für den Landkreis DA-DI und die Kinder- und Jugendberatung des Landkreises Odenwald für den Landkreis Odenwald)
· Öffentlichkeitsreferentin
· Dekanatsjugendreferenten als Beauftragte für Kinder- und Jugendschutz
Kriseninterventionsplan:
Vorgehen im Falle eines Verdachtes oder Hinweises auf Gefährdung des Kindeswohls eines Kindes oder Jugendlichen:
Bei "Bekanntwerden wichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung eines... betreuten Kindes oder Jugendlichen" (BKischG § 8a, Abs. 4) gilt es, unmittelbar und angemessen zu handeln. Dabei soll der Kreis der Wissenden so klein wie möglich und so groß wie nötig gehalten werden. Im Mittelpunkt steht der einzelne junge Mensch. 
In jedem Fall gilt ist, Ruhe zu bewahren, die Lage sorgfältig zu prüfen und sich adäquat Hilfe zu holen. Wir unterscheiden das Vorgehen nach hauptamtlicher oder ehren-/ nebenamtlicher Tätigkeit. 
Bei Erhärtung eines Verdachts von Kindesmissbrauch haben die hauptamtlichen die Pflicht und die Ehren-/ Nebenamtlichen den Anspruch auf beratende Unterstützung durch sogenannte "Insofern erfahrene Fachkraft"- es gilt damit das sogenannte Vier-Augen-Prinzip zur Gefährdungseinschätzung. Wir greifen dabei bei Bedarf auf die vom Jugendamt ernannten Fachkräfte zurück. 
1. Intervention durch Hauptamtliche
a.) Verdachtsfall prüfen und jeden weiteren Schritt schriftlich dokumentieren 
b.) Das Kind/Jugendliche*n anhören und Vertraulichkeit wahren
c.) bei Erhärtung des Verdachts die "insofern erfahrene Fachkraft" und das Krisenteam des Dekanats hinzuziehen

2. Intervention durch Ehrenamtliche und Nebenamtliche
[bookmark: _GoBack]a.) Verdachtsfall melden: z. B. Gruppenleiter*in, Gemeindepädagoginnen; Pfarrer/in gemeinsam prüfen und jeden weiteren Schritt schriftlich dokumentieren
b.) das Kind/Jugendliche*n anhören und Vertraulichkeit wahren
c.) bei Erhärtung des Verdachts die insofern erfahrene Fachkraft und das Krisenteam das Dekanat hinzuziehen. In diesem Gremium wird der Sachverhalt beraten und die nächsten Schritte entschieden. 
[image: ]In Gottes Namen bekennen wir Farbe.

[image: ]In Gottes Namen bekennen wir Farbe.

image2.emf









image1.jpg




